
Die Woche der Weiterbildung
vom 25. bis 31. Mai 2009

Ende Mai ist es wieder soweit:
Partner aus verschiedenen Be-
reichen veranstalten gemein-
sam die Woche der Weiterbil-

dung für Menschen mit Migrations-
hintergrund.

In der bundesweiten Aktionswoche vom
25. bis 31. Mai 2009 rufen die Veran-
stalter Bildungseinrichtungen, große
und kleine Betriebe, öffentliche Ver-
waltungen und Mittelgeber auf: Spre-
chen Sie Migrantinnen und Migranten
an! Informieren Sie über Weiterbil-
dungsmöglichkeiten! Ermitteln Sie
informelle Kompetenzen! Fördern Sie
und nutzen Sie vorhandene Poten-
ziale!

Migrantinnen und Migranten, ihre
Organisationen und Medien sind auf-
gefordert: Erkennen Sie die persönli-
chen und beruflichen Chancen, die
Weiterbildung bietet. Lassen Sie sich
individuell beraten und finden Sie das
passende Angebot! Werben Sie für
Weiterbildung!

An Verbände, Gewerkschaften, an
Politik und Medien geht der Aufruf:
Unterstützen Sie die Woche der Wei-
terbildung für Menschen mit Migra-

tionshintergrund! Denn: Wir können
mehr!

Das Kompetenzzentrum Pro Qualifi-
zierung – Interkulturelle Öffnung des
vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales geförderten Netzwerks
Integration durch Qualifikation mit
dem Transferprojekt Woche der
Weiterbildung bei IQ Consult führt
zum dritten Mal die Woche der
Weiterbildung durch, zuerst nur in
Nordrhein-Westfalen und jetzt auf
Bundesebene. Die Mitwirkungsmög-
lichkeiten sind vielfältig: Informations-
und Beratungsangebote, ein Tag der
offenen Tür, eine Betriebsbesichti-
gung, Fachveranstaltungen, Arbeits-
marktkonferenzen, Medienbeiträge.

Mit der Woche der Weiterbildung sol-
len die unterschiedlichen Aktivitäten
gebündelt und öffentlich gemacht
werden. So verstärken sie ihre Wir-
kung. IQ Consult koordiniert die
Woche der Weiterbildung, berät bei
der Gestaltung von Aktivitäten, bietet
den Beteiligten eine gemeinsame
Plattform und ein Forum für den fach-
lichen Austausch.

Flyer, Plakate und ein ausführliches
Handbuch mit Hintergrundinformatio-
nen können bestellt werden unter:
www.pro-qualifizierung.de/
infos_wdw

Weitere Informationen unter:
www.pro-qualifizierung.de
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ZAHLENWERK
Herkunftsländer und Hauptasylländer im Jahr 2006

Daten: UNHCR, Zusammenstellung:
Atlas über Migration, Integration und
Asyl des Bundesamts für Migration

und Flüchtlinge 2008.
Aufgelistet sind die zehn Länder, aus
denen 2006 die meisten Menschen

geflohen sind und die die Länder, in
denen die meisten von ihnen Zuflucht
gesucht haben.

Herkunftsland Anzahl Hauptasylländer

Afghanistan 2.107.519 Pakistan, Iran, Großbritannien, Deutschland
Irak 1.450.905 Syrien, Jordanien, Iran, Deutschland, Schweden, Niederlande
Sudan 686.311 Tschad, Uganda, Kenia, Äthiopien
Somalia 464.253 Kenia, Jemen, USA, Großbritannien
Dem. Republik Kongo 401.914 Tansania, Sambia, Kongo, Ruanda, Uganda
Burundi 396.541 Dem. Republik Kongo, Tansania
Vietnam 374.279 China, USA, Deutschland, Frankreich
Palästina 334.142 Saudi-Arabien, Ägypten, Irak
Türkei 227.232 Deutschland, Irak, Frankreich, Großbritannien
Angola 206.501 Dem. Republik Kongo, Südafrika, Sambia



Zielgruppe: Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshinter-
grund

Bis zum 30. April können sich
begabte und engagierte
Jugendliche mit Migrations-
hintergrund aus NRW, die

das Abitur anstreben für ein Schüler-
stipendium bewerben. Zum vierten
Mal schreiben damit das Ministerium
für Schule und Weiterbildung des
Landes Nordrhein-Westfalen und die
START-Stiftung – ein Projekt der
Gemeinnützigen Hertie-Stiftung –
gemeinsam das Stipendienprogramm
START aus. Für das Schuljahr 2009/
2010 werden in NRW mindestens 50
Stipendien vergeben.

Bewerben können sich Schülerinnen
und Schüler der Klassen 8 bis 10 (bei
Abitur nach 12 Schuljahren: Klassen 7
bis 9) aller Schulformen, die einen
Migrationshintergrund haben, gute
bis sehr gute Schulleistungen zeigen
(ein Durchschnitt von 2,5 oder besser)
und ein gesellschaftliches Engage-
ment, z.B. als Klassensprecher, Streit-
schlichter oder Ähnliches nachweisen
können. Gerade auf dieses Engage-
ment wird großer Wert gelegt. Berück-
sichtigt wird auch die soziale Situation
der Bewerberinnen und Bewerber.

Der Bewerbung muss auch ein Gut-
achten einer Lehrkraft oder der Schul-
leitung beigefügt werden. Über die
Aufnahme in das Stipendienpro-
gramm entscheidet eine Auswahl-
kommission.

Die START-Stipendiaten erhalten mo-
natlich ein Bildungsgeld von 100 €,
ein internetfähiges Notebook sowie
eine umfangreiche ideelle Förderung.
Diese reicht von regelmäßigen Bil-
dungsseminaren (Rhetorik, Persön-
lichkeitsbildung, Demokratie und Par-
tizipation etc.) und Exkursionen über
Sommerakademien und die Vermitt-
lung von Praktika bis hin zu persönli-
cher Beratung und Betreuung.

Bewerbungen sind bis zum 30. April
2009 an die Landeskoordination
START in NRW zu richten. Dort sind
auch weitere Ausschreibungsunter-
lagen und zusätzliche Informationen
erhältlich.

Landeskoordination START in NRW
Gathe 6
42107 Wuppertal
Telefon 02 02/5 63 27 98
Telefax 02 02/5 63 49 81
Weitere Informationen finden sich im
Internet unter:
www.start-stiftung.de

STIPENDIEN-
PROGRAMM „START“

Kampagne zum Kommunal-
wahlrecht für Drittstaatler

Am 6. März 2009 startete in
Hessen und Rheinland-
Pfalz die Kampagne „De-
mokratie braucht JEDE

Stimme! Kommunales Wahlrecht für
alle“. Daran beteiligt sind der Inter-
kulturelle Rat, die Arbeitsgemein-
schaften der Ausländerbeiräte in
Hessen und Rheinland-Pfalz, Wohl-
fahrtsverbände und Menschenrechts-
und Flüchtlingsorganisationen. Von
gewerkschaftlicher Seite sind DGB, IG
BCE, ver.di, IG Metall und die GEW
vertreten.

Wahlberechtigt bei Kommunalwahlen
sind nur Bürgerinnen und Bürger aus
anderen EU-Staaten. Mit dem Vertrag
von Maastricht vom Februar 1992
wurde die so genannte Unionsbürger-
schaft eingeführt, die die nationalen
Staatsbürgerschaften ergänzt. Be-

standteil ist das aktive und passive
kommunale Wahlrecht für Menschen,
die in einem anderen Land der EU
leben als in dem Land ihrer Staats-
bürgerschaft.

Vorher – im Jahr 1989 – hatten
Hamburg und Schleswig-Holstein die
Einführung des kommunalen Wahl-
rechts für Ausländerinnen und
Ausländer beschlossen. Im Oktober
1990 hatte das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, dass die Rege-
lung gegen die Verfassung verstoße.
Zwar verwies das Gericht damals
bereits auf die Diskrepanz zwischen
Wohnbevölkerung und Wahlbevöl-
kerung, machte aber ein kommunales
Wahlrecht für Ausländerinnen und
Ausländer von einer Grundgesetz-
änderung abhängig. Die kam dann
auch zwei Jahre später mit der
Umsetzung des Maastrichter Vertrags
– aber eben nur in Bezug auf EU-
Ausländer.

In der Praxis bedeutet das zum Bei-
spiel, dass Angehörige der größten
Zuwanderergruppe, Menschen aus der
Türkei, anders als ihre italienischen
oder polnischen Nachbarn, nicht mit-
entscheiden können, wie die parla-
mentarische Institution zusammenge-
setzt ist, die darüber entscheidet, wo
Kindergärten eingerichtet oder Ju-
gendzentren gebaut werden. Es gibt
in den Ballungszentren Stadtteile, in
denen nur noch 60 Prozent das Recht
haben, an Kommunalwahlen teilzu-
nehmen.

Der Geschäftsführer des Interkultu-
rellen Rates, Torsten Jäger, erklärte
zum Start der Kampagne, die Ein-
führung des kommunalen Wahlrechts
für alle sei längst überfällig: „Keine
Schule in Deutschland käme auf die
Idee, Schülerinnen und Schüler von
Klassensprecherwahlen auszuschlie-
ßen, weil sie nicht Staatsbürger der
Europäischen Union sind. Und völlig

undenkbar wäre es, wenn das Recht
zur Teilnahme an den Mitarbeiterver-
tretungen in den Betrieben von der
Staatsangehörigkeit abhängen würde.“

Die an der Kampagne beteiligten
Organisationen forderten den Gesetz-
geber deshalb auf, mit einer Änderung
von Artikel 28 GG den Weg zum kom-
munalen Wahlrecht für alle freizuma-
chen.

Weitere Informationen unter:
www.kommunales-wahlrecht.de

DEMOKRATIE BRAUCHT JEDE STIMME

Urteil wegen Diskriminierung
nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz

Das Arbeitsgericht Berlin hat
am 11. Februar 2009 einer
Schadensersatzklage gegen
eine internationale Kunst-

institution in Berlin wegen Verstoßes
gegen das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) in erster Instanz
stattgegeben.

Geklagt hatte Frau L., eine Kuratorin
und Medienwissenschaftlerin, die sich
auf eine Stelle beworben hatte, aber
vor Beendigung des Bewerbungsver-
fahrens eine Absage erhielt.

Auf Nachfrage erhielt sie eine schrift-
liche Begründung, in der es hieß, man
habe sie nicht genommen, weil sie
keine „deutsche Muttersprachlerin“ sei.
Frau L. hat sich daraufhin an das Anti-
diskriminierungsnetzwerk Berlin des
Türkischen Bundes in Berlin-Branden-
burg (ADNB des TBB) gewandt. Schrift-
liche Klärungsversuche und Interven-
tionen u.a. durch die „Landesstelle für
Gleichbehandlung – gegen Diskriminie-

rung (LADS)“ scheiterten. Daraufhin
verklagte Frau L. die Kunstinstitution.

Das ADNB des TBB trat in dem Ver-
fahren als Beistand nach § 23 AGG
auf, um Frau L. zu unterstützen. Der
Richter folgte dem Klageantrag in vol-
lem Umfang und sprach der Klägerin
drei Monatsgehälter zu.

Nach dem AGG ist die Anforderung
„Muttersprache Deutsch“ eine indi-
rekte Diskriminierung bezüglich des
Merkmals ethnische Herkunft.
Deutsch als Muttersprache haben per
Definition nur Personen, die in der frü-
hen Kindheit Deutsch als Erstsprache
erlernt haben. Eine nachträgliche
Erwerbung dieser Qualifikation ist
nicht möglich. Eine sachliche Recht-
fertigung für diese Ungleichbehand-
lung konnte nicht dargelegt werden.

„MUTTERSPRACHE
DEUTSCH“ ALS STELLEN-
ANFORDERUNG IST
DISKRIMINIEREND



WEGWEISER DURCHS AGG
Broschüre der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes hat Ende Januar 2009 einen
Wegweiser durch das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ver-
öffentlicht. Wer sich diskriminiert fühlt
oder das Gesetz näher kennen lernen
möchte erhält einen Überblick über

die Handlungsmöglichkeiten, die das
AGG eröffnet. Zum besseren Verständ-
nis gibt es Beispiele zu allen Diskrimi-
nierungsmerkmalen. Dadurch soll auch
die Bedeutung des AGG für das tägli-
che Leben deutlich gemacht werden.
Die in Berlin angesiedelte Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes nahm
mit dem Inkrafttreten des AGG am 18.
August 2006 ihre Arbeit auf.

Der Wegweise kann heruntergeladen
werden unter:
www.migration-online.de/
wegweiser_agg

Eine Print-Version der Broschüre kann
bei der Antidiskriminierungsstelle kos-
tenlos bestellt werden unter:
Telefon 0 30 18/5 55-18 55
publikationen@ads.bund.de

ANONYMER KRANKENSCHEIN
Initiative des Berliner Senats

Das Land Berlin plant die
Einführung eines so ge-
nannten anonymen Kran-
kenscheins, der Menschen

ohne Aufenthaltstitel die Möglichkeit
gibt, sich ärztlich behandeln zu lassen.
Das gab Ende Februar die Berliner
Gesundheitssenatorin Katrin Lomp-
scher (Linkspartei) bekannt. „Damit

können sich Menschen, die sich ohne
gültige Papiere in der Stadt aufhalten,
behandeln lassen, ohne ihre Identität
preiszugeben“, sagte die Politikerin im
RBB-Inforadio.

Daneben – so Lompscher – strebe
Berlin auch eine Änderung des Melde-
rechts an. Mediziner sollten nicht
mehr dazu verpflichtet sein, die Daten
von Patienten ohne Aufenthaltsstatus

an die Behörden zu übermitteln. Das
Land bereitet nach Aussagen von
Lompscher eine entsprechende Bun-
desratsinitiative vor.

Die Malteser Migranten-Medizin, die
jährlich rund 3.000 Patienten ohne
Papiere behandelt, begrüßte die
Initiative. Schätzungen zufolge leben
in Berlin bis zu 250.000 Menschen
ohne Aufenthaltstitel.

Bericht der europäischen
Grundrechteagentur

Die Grundrechteagentur der EU (FRA
– Fundamental Rights Agency) hat am
2. März 2009 einen Bericht über
Antisemitismus in den Mitglied-
staaten der Union veröffentlicht. Fest-
gehalten ist die Entwicklung von 2001
bis 2008. Es handelt sich hierbei um
die fünfte überarbeitete Fassung des
erstmals 2004 erschienenen Berichts.

Die FRA sieht sich bei der Beobach-
tung des Antisemitismus erheblichen

Problemen in Bezug auf die Datenlage
gegenüber. Einige Länder verfügen
über keinerlei offizielle oder inoffizielle
Statistik zu antisemitischen Vorfällen.
Hier haben Beobachtungsstellen der
FRA Berichte von zivilgesellschaftlichen
Organisationen ausgewertet.

Eine Kriminalstatistik, die antisemitisch
motivierte Straftaten festhält, gibt es
nur in Deutschland, Frankreich und
Schweden. In Frankreich gibt es darü-
ber hinaus ein sehr genaues Beobach-
tungssystem, das zum Beispiel auch
antisemitische Vorfälle an Schulen

erfasst. Da auf diese Weise kaum anti-
semitische Vorfälle unentdeckt blei-
ben, kommt es zu einer hohen Zahl,
die den Eindruck erwecken könnte,
hier seien die Probleme am größten.
Aufgrund dieser Datenlage können
die verschiedenen Länder nicht mitei-
nander verglichen werden. Vielmehr
ist immer nur die Entwicklung in
einem einzelnen Land zu beobachten.

Der Report kann heruntergeladen
werden unter:
www.migration-online.de/
fra_report_2009

ANTISEMITISMUS IN DER EU

!TERMINE
und Veranstaltungen

Was bedeutet Integration in der
Praxis? – Chancen und Problem-
stellung des Integrationsprozes-
ses
Seminar, 06–08.04.2009
DGB Tagungszentrum Hamburg-Sasel
www.migration-online.de/sem_idp

Deutsch am Arbeitsplatz in
Industriebetrieben. Weiterbil-
dung für Deutschlehrende
Seminar, 07.–08.04.2009
Hans-Böckler-Haus, Düsseldorf
www.migration-online.de/sem_dap

Gegen die Wirtschaftskrise.
Arbeitsmarktpolitische Förder-
möglichkeiten für Qualifizierung
und Einstellung
Tagung, 23.04.2009
Hans-Böckler-Haus, Düsseldorf

Grundlagen für die Beschäfti-
gung von ausländischen Staats-
angehörigen. Einführung in das
Ausländerbeschäftigungsrecht
Seminar, 04.–05.05.2009
DGB Tagungszentrum Hattingen

Berücksichtigung interkultureller
Vielfalt in der Personalentwick-
lung: Qualitätskriterien und
-standards
Tagung, 07.05.2009
Hans-Böckler-Haus Düsseldorf

Workshop: Gleichbehandlung
und partnerschaftliches Verhal-
ten im Betrieb verankern. Ent-
wicklung einer Betriebsverein-
barung
Seminar, 08.05.2009
Hans-Böckler-Haus Düsseldorf

Interkulturelles Kommunikations-
training – Grundkurs
Training, 11. –15.05.2009
DGB Jugendbildungszentrum Hattingen

Infos und Anmeldung unter:

www.migration-online.de

EU-Kommissar Barrot will
Verzerrungen beseitigen

Eine Stärkung des Asylrechts
fordert Jacques Barrot, EU-
Kommissar für Recht, Freiheit
und Sicherheit, bei der Vor-

stellung von europäischen Unterstüt-
zungsbüros für Asyl am 18. Februar
2009.

Heute sei es in einigen Ländern schwie-
rig, Schutz nach der Genfer Konvention
zu bekommen, so Barrot. Er sei ent-
schlossen, „Verzerrungen“ zwischen
den Ländern bei dem Niveau der
Gewährung von Asyl zu beseitigen.

„Belgien, Schweden und Italien ent-
scheiden in einem von vier Ersuchen
Asyl zu gewähren, während in der
Slowakei, Griechenland und Slowe-
nien die Zahl eins von einhundert
beträgt“, so Barrot. Ein Tschetschene
habe in Österreich eine Chance von
63 % Schutz zu erhalten, in Slowenien
null Prozent. In Malta erhalten 98 %
der Asylsuchenden Schutz, in Grie-
chenland und Spanien seien es hinge-
gen sehr wenige bzw. fast keine.

Es sei von grundlegender Bedeutung,
dass die EU-Mitgliedstaaten nicht nur
ihre Asylgesetze einander angleichen,
sondern auch ihre Praxis bei der Asyl-

gewährung. Für April kündigte Barrot
deshalb einen Entwurf für die Novel-
lierung der Direktiven zum Asylver-
fahren an und zur Definition von Asyl-
suchenden. Im Juli wird er ein Re-
settlement-Programm der EU vorstel-
len.

[Resettlement bzw. Neuansiedlung ist
die freiwillige Aufnahme eines
Kontingents von Flüchtlingen aus
Erstaufnahmestaaten, wo sie oft
lange unter schwierigen Verhältnissen
leben. Dies ist kein Ersatz von Asyl.
Resettlement wird seit Jahrzehnten
von Staaten wie USA, Kanada,
Schweden und Norwegen praktiziert.]

PRAXIS DER ASYLGEWÄHRUNG
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KOMMENTAR

Olaf Scholz, Bundesminister
für Arbeit und Soziales

Unser Land lebt von gut ausgebildeten
Fachkräften. Noch vor Kurzem haben
viele Betriebe händeringend nach
qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gesucht. Mittelfristig
wird auch die derzeitige Krise nichts
daran ändern, dass wir immer drin-
gender auf hoch qualifizierte Fach-
kräfte angewiesen sind.

Unsere Gesellschaft wird älter, weniger
junge Bürgerinnen und Bürger verlas-
sen die Schulen, Berufsschulen und
Universitäten. Gleichzeitig verlangt die
Arbeitswelt nach immer spezialisierteren
Kenntnissen. Wir können schon jetzt
auf die Fähigkeiten keines Einzigen
verzichten. Bürgerinnen und Bürger
mit Migrationshintergrund stellen mit
jetzt schon 30 % der Unter-25-Jähri-
gen einen wachsenden Anteil der
Jüngeren in unserem Land und sie
bringen eine interkulturelle Erfahrung
mit, die in einer zusammenwachsen-
den Welt täglich wichtiger wird.

Wenn über die Integration von Mig-
rantinnen und Migranten in den Ar-
beitsmarkt in Deutschland gesprochen
wird, geschieht dies zu oft allein im
Tonfall moralischer Verpflichtung. Das
ist ein valides Argument, zu handeln.
Noch wichtiger ist, dass es den sozi-
alen Zusammenhalt und Wohlstand in
unserem Land gefährdete, wenn wir

es nicht täten. Es wäre in höchstem
Maße fahrlässig.

Denn – man kann es nicht anders
sagen – die Lage ist dramatisch: Im
Bildungsbericht der Bundesregierung
vom letzten Jahr mussten wir feststel-
len, dass 2006 der Anteil der 20- bis
29-Jährigen, die weder einen berufli-
chen Bildungsabschluss hatten noch
an Bildung teilnahmen, bei Bürgerin-
nen und Bürgern mit Migrationshinter-
grund mehr als doppelt so hoch war
wie bei der sonstigen Bevölkerung.

Weiterbildung ist in einer Arbeitswelt,
die sich auf eine rasant entwickelnde
Technik einstellen muss, ohne Frage
von entscheidender Bedeutung für
alle. Und auch die Teilnahme von Mig-
rantinnen und Migranten an Weiter-
bildungen ist geringer als beim Rest
der Bevölkerung. Grund hierfür sind
jedoch vor allem die vorausgehenden
Unterschiede in der schulischen und
beruflichen Bildung. Wenn wir das
Problem also an der Wurzel packen
und gleiche Chancen geben wollen,
gilt es viel früher anzusetzen. Wir
müssen die Voraussetzungen schaf-
fen, dass jeder, der sich anstrengt,
sozialen Aufstieg erreichen kann. Wer
es nicht im ersten Anlauf packt, dem
muss auch eine zweite oder dritte
Chance gegeben werden. Wir müssen
die Hürden, die einem Teil der Migran-
tinnen und Migranten im Weg stehen,
zur Seite räumen.

Die Eintrittskarte ins Berufsleben ist
eine qualifizierte berufliche Ausbil-
dung. Die bekommt man nicht ohne
ausreichende Sprachkenntnisse. Des-
wegen haben wir ein Programm zur
berufsbezogenen Sprachförderung ge-
startet, für das bis 2013 330 Milli-
onen Euro aus dem Europäischen
Sozialfonds zur Verfügung stehen.

Mit Einstiegsqualifizierungen unter-
stützen wir benachteiligte Jugendliche
beim Übergang von der Schule in den
Beruf oder fördern ihre Ausbildung.

Nach dem Motto „Integration durch
Qualifizierung“ finanzieren wir die
Entwicklung und Erprobung neuer
Strategien für eine erfolgreiche Ar-
beitsmarktintegration für Erwachsene
mit Migrationshintergrund. Schon
jetzt setzen z.B. einzelne Agenturen
für Arbeit und Träger der Grund-
sicherung in der Beratung eigene
Migrationsbeauftragte ein.

Auch für Bleibeberechtigte – die seit
der Änderung des Aufenthaltsgeset-
zes im August 2007 endlich eine lang-
fristige Perspektive bei uns und die
Chance auf Arbeit bekommen haben
– und für Flüchtlinge mit Zugang zum
Arbeitsmarkt haben wir ein ESF-Pro-
gramm initiiert. Unter anderem durch
berufsbegleitende Qualifizierungen er-
halten sie Unterstützung bei der Suche
nach einem dauerhaften Arbeitsplatz.
Für junge Geduldete haben wir außer-
dem zum 1. Januar 2009 den Zugang
zu einer Berufsausbildung geöffnet.
Wer in Deutschland seine Ausbildung
oder sein Studium absolviert hat und
gut integriert ist, bekommt dann end-
gültig einen sicheren Aufenthalts-
status für den Berufseinstieg.

Einige haben jedoch ein ganz anderes
Problem: Rund 500.000 Migrantinnen
und Migranten in Deutschland verfü-
gen über Bildungsabschlüsse, die bei
uns nicht anerkannt werden. Das ist
frustrierend für die Betroffenen und
eine immense Verschwendung für
unsere Volkswirtschaft. Wir sollten uns
daher dringend mit den Ländern über
ein praktikables Anerkennungsgesetz
und Möglichkeiten zur Anpassungs-
qualifizierung verständigen.

Es bleibt sehr viel zu tun. Wir kennen
den Weg und werden ihn engagiert
gehen.

Die hier veröffentlichte Fassung ist
leicht gekürzt. Der Kommentar in vol-
ler Länge steht unter:
www.migration-online.de/
kommentar_olaf_scholz

DAS MITTEL GEGEN
ARBEITSLOSIGKEIT

Europäischer Integrationsfonds


